
  
 
 
 
 
 

Satzung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung  
für den Masterstudiengang Logistik  

an der Hochschule für angewandte Wissenschaften –  
Fachhochschule Regensburg 

 
 

vom 27. Mai 2011 
 
 

Auf Grund von Art. 13, 58 Abs. 1, 61 Abs. 2 des Bayerischen Hochschulgesetzes (BayHSchG) erlässt 
die Hochschule für angewandte Wissenschaften – Fachhochschule Regensburg folgende Satzung: 
 
 

§ 1 
 
Die Studien und Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Logistik an der Hochschule Regens-
burg vom 26. Februar 2009 in der Fassung vom 14. September 2010 wird wie folgt geändert: 
 
1.  § 13 Absatz 1 wird neu gefasst und lautet: 
 

(1)  Auf Grund der bestandenen Masterprüfung wird der akademische Grad „Master of Arts“, Kurz-
form: „M. A.“ verliehen.  

 
 

§ 2 

Diese Satzung tritt am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft. Sie gilt für alle Studierenden, die das 
Studium ab dem Wintersemester 2011/2012 beginnen. 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der Hochschule Regensburg vom 17. März 2011, 
des Einvernehmens des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst Nr. 
D3-H3444.RE.24/2/3 vom 14. April 2011 und der rechtsaufsichtlichen Genehmigung durch den 
Präsidenten der Hochschule Regensburg. 
 
Regensburg, 27.05.2011 

 
Prof. Dr. Eckstein 
Präsident 
 
Die Satzung wurde am 27.05.2011 in der Hochschule Regensburg niedergelegt. Die Niederlegung wurde am 
27.05.2011 durch Anschlag bekannt gegeben. Tag der Bekanntmachung ist der 27.05.2011. 


